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§ 22 Bgld. PfISchG 1995 Aufbau

Bgld. PfISchG 1995 - Burgenlandisches Pflichtschulgesetz 1995

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.12.2025

(1) Die Polytechnische Schule umfaf3t ein Schuljahr (9. Schulstufe).

(2) Die Schuler der Polytechnischen Schule sind unter Bedachtnahme auf eine fur die Unterrichtsfihrung erforderliche
Mindestschilerzahl in Klassen zusammenzufassen.

(3) Die Schulerinnen und Schiiler mehrerer Klassen sind in den Pflichtgegenstanden Deutsch, Mathematik, Kroatisch
oder Ungarisch und Lebende Fremdsprache entsprechend der Einstufung in Leistungsgruppen nach Mdglichkeit in
Schilerinnen- und Schilergruppen zusammenzufassen. Die Zusammenfassung in Schilerinnen- und Schilergruppen
kann bei einem gemeinsamen Unterricht von Schilerinnen und Schilern mit und ohne sonderpadagogischen
Forderbedarf entfallen.

(4) Um einen zeitweisen gemeinsamen Unterricht von Schilerinnen und Schiilern mit und ohne sonderpadagogischen
Forderbedarf zu ermdoglichen, kénnen zeitweise Klassen der Polytechnischen Schule und Sonderschulklassen auch
gemeinsam gefUhrt werden.

(5) Polytechnische Schulen kénnen als ganztagige Polytechnische Schulen gefihrt werden.

In Kraft seit 01.09.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 22 Bgld. PflSchG 1995 Aufbau
	Bgld. PflSchG 1995 - Burgenländisches Pflichtschulgesetz 1995


